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Verband der Diözesen Deutschlands

56. Satzung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands1 i.d.F. des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 29.04.2019

Präambel

Die (Erz-)Diözesen der Kirche in Deutschland schlie-
ßen sich zu einem Verband in der Rechtsform einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft zusammen. Er soll 
die Arbeit der Deutschen Bischofskonferenz rechtlich 
und ökonomisch unterstützen. Zudem soll er die Zu-
sammenarbeit der (Erz-)Diözesen in wirtschaftlichen, 
rechtlichen, administrativen und technischen Fragen 
vertiefen, die aktive Mitwirkung der Kirche in der Ge-
sellschaft fördern, Aufgaben bearbeiten, die sich der 
gesamten Kirche in Deutschland stellen und die Ar-
beit der Deutschen Bischofskonferenz enger mit den 
ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
abstimmen. Zur Sicherung der gegenseitigen Solidari-
tät, zur Stärkung der Einheit und zur Förderung des 
Gesamtwohls der Kirche erlassen die (Erz-)Bischöfe 
folgende Verbandssatzung: 

§ 1
Errichtung, Name, Mitgliedschaft

(1) Die Erzdiözesen Bamberg, Freiburg, Köln, Mün-
chen und Freising sowie Paderborn und die Diözesen 
Aachen, Augsburg, Eichstätt, Essen, Fulda, Hildesheim, 
Limburg, Mainz, Münster, Osnabrück, Passau, Re-
gensburg, Rottenburg, Speyer, Trier sowie Würzburg 
haben sich durch Vertrag vom 04. März 1968 zu dem 
„Verband der Diözesen Deutschlands“ (nachfolgend 
Verband) zusammengeschlossen. Mit Wirkung zum 
1  Zugunsten der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des 
Regelwerks wurde auf eine geschlechtergerechte Formulierung ver-
zichtet. Sämtliche Ausdrücke, die männlich formuliert sind, gelten 
sinngemäß für alle Geschlechter.

01. Januar 1991 sind dem Verband die Bistümer Berlin 
und Dresden-Meißen, die Apostolische Administratur 
Görlitz und die Bischöflichen Ämter Erfurt-Meiningen, 
Magdeburg und Schwerin beigetreten. Seit der dar-
auffolgenden Neuordnung der Bistümer besteht der 
Verband aus den Erzdiözesen Bamberg, Berlin, Frei-
burg, Hamburg, Köln, München und Freising sowie 
Paderborn und den Diözesen Aachen, Augsburg, Dres-
den-Meißen, Eichstätt, Erfurt, Essen, Fulda, Görlitz, 
Hildesheim, Limburg, Magdeburg, Mainz, Münster, 
Osnabrück, Passau, Regensburg, Rottenburg-Stuttgart, 
Speyer, Trier und Würzburg.

(2) Sitz des Verbandes ist Bonn.

§ 2
Rechtsstellung, Anwendung der Grundordnung

(1) Der Verband ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts.

(2) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse findet in ih-
rer jeweils geltenden, im Amtsblatt der (Erz-)Diözese 
des jeweiligen Vorsitzenden der Vollversammlung des 
Verbandes (nachfolgend Vollversammlung) veröffent-
lichten Fassung Anwendung.

§ 3
Verbandszweck

(1) Der Verband hat die Aufgabe, im Auftrag der 
Deutschen Bischofskonferenz die rechtlichen, wirt-
schaftlichen, administrativen sowie technischen Belan-
ge der in ihm zusammengeschlossenen (Erz-)Diözesen 
zu wahren und zu fördern. Er übernimmt für die Deut-
sche Bischofskonferenz die Funktion des Rechts- und 
Anstellungsträgers, repräsentiert die in ihm zusam-
mengeschlossenen (Erz-)Diözesen im Rahmen seiner 
Zuständigkeit nach außen und berät die Verbandsmit-
glieder in Fragen, die für die Kirche in Deutschland 
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im Rahmen der Aufgaben des Verbandes von strategi-
scher Bedeutung sind. Der Verband nimmt ferner die 
ihm durch die Vollversammlung ausdrücklich zuge-
wiesenen Aufgaben wahr.

(2) Der Verbandszweck wird insbesondere durch fol-
gende Aufgaben verwirklicht:
a) Wahrnehmung der Belange der Verbandsmitglie-

der gegenüber öffentlichen und privaten Stellen 
auf nationaler und internationaler Ebene,

b) Beobachtung der für die Kirche in Deutschland 
relevanten Rechtsentwicklungen,

c) Beratung der Organe und der Verbandsmitglie-
der in rechtlichen, wirtschaftlichen, administrati-
ven und technischen Angelegenheiten,

d) Koordination und Ausgleich innerkirchlicher 
Interessen,

e) Bereitstellung von rechtlichen, wirtschaftlichen, 
administrativen und technischen Dienstleistun-
gen für seine Mitglieder durch Bündelung von 
Ressourcen,

f) Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des 
Verbandes,

g) Vorbereitung und Durchführung des interdiö-
zesanen Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfah-
rens (Clearing-Verfahren),

h) Vorbereitung und Durchführung von Maßnah-
men der Solidarität zwischen den (Erz-Diözesen),

i) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen,
j) Aufsicht über die Kirchliche Zusatzversorgungs-

kasse des Verbandes (nachfolgend KZVK) gemäß 
deren Satzung und nach näherer Maßgabe von § 
15 dieser Satzung,

k) Organisation der Geschäftsstelle der Zentral- 
KODA,

l) Organisation der Geschäftsstelle der kirchlichen 
Gerichte auf interdiözesaner Ebene und/oder auf 
der Ebene der Bischofskonferenz, etwa im Bereich 
des Arbeits- und Datenschutzrechts, 

m) Erstellung von Gutachten und Statistiken sowie 
die Beauftragung und Auswertung von Untersu-
chungen und Umfragen. 

§ 4
Organe

Die Organe des Verbandes sind
a) die Vollversammlung,
b) der Verbandsrat,
c) der Geschäftsführer.

§ 5
Zusammensetzung der Vollversammlung

(1) Der Vollversammlung gehören mit Stimmrecht 
die Diözesanbischöfe oder die Koadjutoren bzw. 
die Diözesanadministratoren an, wobei sich die Ge-
nannten durch schriftlich Bevollmächtigte vertreten 
lassen können. Die Vertretung eines Mitglieds der 

Vollversammlung durch ein anderes Mitglied der 
Vollversammlung ist unzulässig.

(2) Jedes Mitglied kann einen Berater zuziehen. 
Vorsitzender der Vollversammlung ist der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz. Bei Verhin-
derung des Vorsitzenden leitet der stellvertretende 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz die 
Vollversammlung.

(3) Der Geschäftsführer des Verbandes und der Leiter 
der Geschäftsstelle nehmen mit beratender Stimme an 
der Sitzung der Vollversammlung teil. 

§ 6
Aufgaben der Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung ist das oberste Organ des 
Verbandes. Sie ist für alle Angelegenheiten zuständig, 
die nicht nach dieser Satzung anderen Organen des 
Verbandes übertragen sind, insbesondere für die
a) Entscheidungen in strategischen Fragen, 
b) Beschlüsse über den Haushalt,
c) Festsetzung der Verbandsumlage,
d) Aufsicht über den Verbandsrat,
e) Berufungen in den Verbandsrat,
f) Entlastung des Verbandsrates,
g) Aufsicht über den Geschäftsführer,
h) Berufung des Geschäftsführers,
i) Entlastung des Geschäftsführers.

(2) Die Vollversammlung entscheidet mit Einstim-
migkeit ihrer Mitglieder
a) bei Änderungen der Satzung des Verbandes, 
b) bei Änderung der Ordnung über die Grundsätze 

zur Arbeitsweise der Kommissionen und Unter-
kommissionen, der Geschäftsordnung, der Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsordnung sowie der 
Revisionsordnung,

c) bei Auflösung des Verbandes,
d) bei Übernahme neuer Aufgaben,
e) bei Gewährleistung von Verpflichtungen aus 

Anstellungsverträgen,
f) bei Erwerb, Belastung und Veräußerung von 

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
g) bei dem Erwerb oder der Veräußerung von unmit-

telbaren Beteiligungen an juristischen Personen,
h) bei Gewährung außerplanmäßiger Zuschüsse in 

einer Höhe von über 500.000 €,
i) bei Aufnahme von Anleihen und Darlehen,
j) bei Festsetzung der Verbandsumlage,
k) bei Verabschiedung des Haushaltsplanes und 

Feststellung des Jahresabschlusses,
l) bei Festlegung des Verteilungsschlüssels für 

die Verbandsumlage auf die einzelnen (Erz-)
Diözesen, 

m) bei Festlegung von Kostenumlagen,
n) bei einer unterjährigen Ausweitung des 

Soll-Stellenplans, 
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o) über das Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfah-
ren (Clearing-Verfahren). 

(3) Die Vollversammlung entscheidet mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder
a) bei Beschlussfassungen über kirchliche Rahmen- 

bzw. Musterordnungen,
b) bei der Ausweitung bestehender Aufgaben,
c) bei Fragen der KZVK gemäß deren Satzung und 

nach näherer Maßgabe von § 15 dieser Satzung, 
d) bei Anstellung von Mitarbeitern in leiten-

der Stellung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
Rahmen-MAVO,

e) bei der Entlastung des Geschäftsführers, 
f) bei der Errichtung oder Schließung von juristi-

schen Personen,
g) bei der Errichtung oder Schließung rechtlich un-

selbständiger Dienststellen oder sonstiger Ein-
richtungen des Verbandes,

h) bei der Wahl der Mitglieder des Verbandsrates, 
i)  in allen anderen Fällen, die nicht von Absatz 2 er-

fasst sind.

(4) Bei Beschlüssen der Vollversammlung über die 
Aufsicht und die Entlastung des Verbandsrates (vgl. 
Abs. 1 d und f), dürfen die Mitglieder der Vollver-
sammlung, die gleichzeitig dem Verbandsrat angehö-
ren, bzgl. dieses Beratungsgegenstandes nicht an den 
Beratungen und der Beschlussfassung der Vollver-
sammlung teilnehmen. 

§ 7
Sitzungen der Vollversammlung

(1) Sitzungen der Vollversammlung finden mindes-
tens zweimal im Kalenderjahr statt. Die Vollversamm-
lung ist außerdem vom Vorsitzenden einzuberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einbe-
rufung in Textform unter Angabe von Gründen beim 
Vorsitzenden beantragt. Bei Vorliegen dringender 
Gründe kann der Vorsitzende weitere Sitzungen der 
Vollversammlung einberufen. 

(2) Die Vollversammlung wird vom Vorsitzenden 
einberufen. Die Einladung, in der Ort und Zeit der 
Sitzung mitgeteilt werden, muss den Mitgliedern spä-
testens vier Wochen vor dem Tag der Versammlung 
zugehen. Die Tagesordnung, die vom Vorsitzenden 
im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Verbands-
rates aufgestellt wird, sowie entsprechende Entschei-
dungsvorlagen sind den Mitgliedern in der Regel zwei 
Wochen vor Tagungsbeginn zu übersenden. In drin-
genden Fällen muss die Einladung mit Tagesordnung 
oder eine Ergänzung der schon übersandten Tages-
ordnung mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn 
versandt sein. Über das Vorliegen eines dringenden 
Falles entscheidet der Vorsitzende der Vollversamm-
lung. Über Tagesordnungspunkte, die den Mitglie-
dern des Verbandes nicht mindestens eine Woche vor 

Sitzungsbeginn zugegangen waren, kann die Vollver-
sammlung nur dann Beschluss fassen, wenn kein Mit-
glied widerspricht. Bei der Berechnung der Frist wer-
den der Tag der Absendung und der Tag der Sitzung 
nicht mitgerechnet.

(3) Der Vorsitzende der Vollversammlung leitet die 
Versammlung; sie ist nicht öffentlich. Er kann Gäste 
einladen. Bei Verhinderung des Vorsitzenden über-
nimmt der stellvertretende Vorsitzende dessen Auf-
gaben. Die Mitglieder der Vollversammlung sowie die 
geladenen Gäste sind verpflichtet, über alle behandel-
ten Themen Verschwiegenheit zu wahren.

(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn 
zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder des Ver-
bandes vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist 
eine neue Vollversammlung mit der gleichen Tages-
ordnung einzuberufen, die binnen zwei Wochen nach 
Versenden der Einladung stattfindet und in jedem Fall 
beschlussfähig ist. 

(5) Die Vollversammlung fasst Beschlüsse entweder 
einstimmig oder mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Drittel der Gesamtzahl seiner Mitglieder. Bei 
Entscheidungen der Vollversammlung, die nach § 6 
Abs. 2 Einstimmigkeit verlangen, gelten Stimmenthal-
tungen als Ablehnung. Zudem ist in diesen Fällen von 
Verbandsmitgliedern, die nicht vertreten sind, eine 
schriftliche Zustimmung einzuholen. Eine schriftliche 
Beschlussfassung, bei der im Falle der Nichtäußerung 
Zustimmung angenommen wird, ist nicht möglich.

(6) Die Art der Abstimmung und der Wahl bestimmt 
der Vorsitzende. Abstimmung und Wahl müssen je-
doch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein anwe-
sendes stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt. 

(7) Schriftführer der Vollversammlung ist der Ge-
schäftsführer des Verbandes, der über den wesentli-
chen Inhalt der Sitzung eine Niederschrift fertigt. Sie 
muss insbesondere Tag, Ort, Beginn und Ende der 
Sitzung, die Namen des Vorsitzenden und der an-
wesenden Mitglieder der Vollversammlung bzw. des 
anwesenden Bevollmächtigten enthalten. Sie muss 
insbesondere die Beschlüsse und Abstimmungser-
gebnisse dokumentieren. Die Niederschrift wird vom 
Vorsitzenden und vom Geschäftsführer des Verbandes 
unterzeichnet und unverzüglich den Mitgliedern der 
Vollversammlung und allen Generalvikaren in Text-
form zugeleitet. Etwaige Einwendungen sind inner-
halb einer Frist von zwei Wochen nach Versand der 
Niederschrift in Textform geltend zu machen.

(8) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind bei 
Gegenständen dringlicher Art möglich.

(9) Näheres regelt die Geschäftsordnung.
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§ 8
Zusammensetzung des Verbandsrates

(1) Der Verbandsrat besteht aus 18 stimmberechtig-
ten und zwei Mitgliedern mit beratender Stimme.

(2) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit 
Stimmrecht an
a) der Vorsitzende der Vollversammlung als gebore-

nes Mitglied,
b) sechs weitere Diözesanbischöfe,
c) sechs Generalvikare, 
d) drei Finanzdirektoren bzw. Hauptabteilungsleiter 

im Bereich Finanzen sowie
e) zwei Personen auf Vorschlag des Zentralkomitees 

der deutschen Katholiken.

(3) Dem Verbandsrat gehören als Mitglieder mit be-
ratender Stimme an
a) der Geschäftsführer des Verbandes und
b) der Leiter der Geschäftsstelle des Verbandes.

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Verbands-
rates werden mit Ausnahme des Vorsitzenden der 
Vollversammlung von der Vollversammlung in einer 
Blockwahl mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl er-
folgt aufgrund der Vorschlagsliste einer Personal-
findungskommission, die von der Vollversammlung 
eingesetzt wird. Aus einer (Erz-)Diözese soll nur ein 
stimmberechtigtes Mitglied in den Verbandsrat beru-
fen werden. Die erste Wahl der stimmberechtigten Mit-
glieder des Verbandsrates erfolgt in Abweichung von 
Satz 1 für die Dauer von drei Jahren (vgl. § 20).

(5) Der Verbandsrat wählt seinen Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden mit zwei Dritteln der 
Gesamtzahl seiner stimmberechtigten Mitglieder aus 
seiner Mitte. Der Vorsitzende der Vollversammlung 
kann weder zum Vorsitzenden des Verbandsrates noch 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandsrates 
gewählt werden.

(6) Die Mitgliedschaft im Verbandsrat erlischt mit 
Ablauf der Amtszeit, der Niederlegung des Amtes, der 
Beendigung der dienstlichen Funktion gemäß Abs. 2 
b) bis d) in den (Erz-)Diözesen oder der Abberufung 
durch die Vollversammlung. Die Amtszeit des Vorsit-
zenden der Vollversammlung im Verbandsrat endet, 
wenn er das Amt des Vorsitzenden der Vollversamm-
lung nicht mehr wahrnimmt. Für die Abberufung eines 
Mitglieds im Verbandsrat ist eine Zweidrittelmehrheit 
der Mitglieder der Vollversammlung erforderlich. 
Scheidet ein Mitglied des Verbandsrates während des 
Berufungszeitraums aus, so wählt die Vollversamm-
lung für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds auf Vorschlag der Personalfindungskommis-
sion mit Zweidrittelmehrheit ein Ersatzmitglied. Sind  

mehrere Ersatzmitglieder gleichzeitig zu berufen, so 
erfolgt die Wahl als Blockwahl. 

(7) Die Wiederwahl eines stimmberechtigten Mit-
glieds des Verbandsrates ist in der Regel nur einmal 
zulässig. 

(8) Die Vertretung eines Mitglieds des Verbandsrates 
ist unzulässig.

(9) Die Vorsitzenden der Bischöflichen Kommissio-
nen der Deutschen Bischofskonferenz sowie die Vor-
sitzenden der Kommissionen des Verbandes der Diö-
zesen Deutschlands können bei Angelegenheiten, die 
ihre jeweilige Kommission betreffen, auf Einladung 
des Vorsitzenden des Verbandsrates beratend an den 
Sitzungen des Verbandsrates teilnehmen. Die Vorsit-
zenden können sich durch ein anderes Mitglied, den 
Sekretär oder Geschäftsführer der jeweiligen Kommis-
sion vertreten lassen. 

§ 9 
Aufgaben des Verbandsrates

(1) Die Mitglieder des Verbandsrates nehmen im Ver-
bandsrat nicht die Interessen ihrer jeweiligen (Erz-)Di-
özesen bzw. der sie entsendenden Körperschaft wahr, 
sondern wirken für die Belange und das Gesamtwohl 
der Kirche in Deutschland. 

(2) Der Verbandsrat 
a) nimmt die ihm von der Vollversammlung über-

tragenen Aufgaben wahr,
b) berät strategische Themen im Aufgabenbereich 

des Verbandes,
c) berät den Haushaltsentwurf des Verbandes,
d) gibt der Vollversammlung Anregungen und un-

terbreitet ihr Vorschläge,
e) bereitet Maßnahmen oder Entscheidungen für die 

Vollversammlung vor und setzt die Maßnahmen 
oder Entscheidungen der Vollversammlung um,

f) prüft den Jahresabschluss und wählt die Prü-
fungsgesellschaft aus, 

g)  gibt den Kommissionen Aufträge und nimmt de-
ren Beratungsergebnisse entgegen, 

h) beruft die Mitglieder der Kommissionen des 
Verbandes,

i) gewährt außerplanmäßige Zuschüsse bis zu einer 
Höhe von 500.000 € im Einzelfall innerhalb des ge-
nehmigten Haushaltsplans, unbeschadet der Be-
stimmung des § 11 Abs. 5,

j) entscheidet bei der Besetzung aller Gerichte, bei 
denen der Verband der Diözesen Deutschlands 
mitwirkt, 

k) nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch diese 
Satzung oder durch die KZVK-Satzung in Ange-
legenheiten der kirchlichen Zusatzversorgung zu-
gewiesen sind, 
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l) nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Re-
visionsordnung zugewiesen sind. 

(3) In Fällen, in denen nach einstimmiger Auffassung 
der stimmberechtigten Mitglieder des Verbandsrates 
eine rechtzeitige Beschlussfassung der Vollversamm-
lung nicht möglich oder in denen eine Befassung der 
Vollversammlung nicht erforderlich erscheint, kann 
der Verbandsrat Entscheidungen treffen, über die in 
der nächsten Vollversammlung zu berichten ist. Dabei 
ist der Verbandsrat in jedem Fall an den Haushaltsplan 
gebunden. Außerdem sind alle Angelegenheiten aus-
geschlossen, zu denen nach § 6 Abs. 2 ein einstimmiger 
Beschluss erforderlich ist.

§ 10
Sitzungen des Verbandsrates

(1) Sitzungen des Verbandsrates finden mindestens 
dreimal im Kalenderjahr statt. Der Verbandsrat ist 
außerdem vom Vorsitzenden einzuberufen, wenn we-
nigstens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder 
die Einberufung in Textform unter Angabe von Grün-
den beim Vorsitzenden beantragt. Bei Vorliegen drin-
gender Gründe kann der Vorsitzende weitere Sitzun-
gen des Verbandsrates einberufen.

(2) Der Verbandsrat wird vom Vorsitzenden einbe-
rufen. Die Einladung, in der Ort und Zeit der Sitzung 
mitgeteilt werden, muss den Mitgliedern spätestens 
vier Wochen vor dem Tag der Sitzung zugehen. Die 
Tagesordnung, die vom Vorsitzenden aufgestellt wird, 
sowie entsprechende Entscheidungsvorlagen sind den 
Mitgliedern in der Regel zwei Wochen vor Sitzungs-
beginn zu übersenden. In dringenden Fällen muss die 
Einladung mit Tagesordnung oder eine Ergänzung 
der schon übersandten Tagesordnung mindestens 
eine Woche vor Sitzungsbeginn versandt sein. Über 
das Vorliegen eines dringenden Falles entscheidet der 
Vorsitzende des Verbandsrates. Über Tagesordnungs-
punkte, die den Mitgliedern des Verbandsrates nicht 
mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn zugegan-
gen waren, kann der Verbandsrat nur dann Beschluss 
fassen, wenn kein Mitglied widerspricht. Bei der Be-
rechnung der Frist werden der Tag der Absendung 
und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet.

(3) Die Sitzungen des Verbandsrates finden in der Re-
gel am Sitz des Verbandes statt. 

(4) Der Vorsitzende des Verbandsrates leitet die Ver-
sammlung, die nicht öffentlich ist. Er kann Gäste ein-
laden. Bei Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt 
der stellvertretende Vorsitzende dessen Aufgaben. Die 
Mitglieder des Verbandsrates sowie die geladenen 
Gäste sind verpflichtet, über alle behandelten Themen 
Verschwiegenheit zu wahren. 

(5) Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Ver-
bandsrates vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist eine neue Versammlung mit der gleichen Tages-
ordnung einzuberufen, die binnen zwei Wochen nach 
Versenden der Einladung stattfindet und in jedem Fall 
beschlussfähig ist. 

(6) Der Verbandsrat fasst Beschlüsse mit einer Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der Gesamtzahl sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder. 

(7) Über die Art der Abstimmungen oder Wahlen 
entscheidet der Vorsitzende. Abstimmung und Wahl 
müssen jedoch schriftlich erfolgen, wenn ein anwesen-
des stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt. 

(8) Schriftführer des Verbandsrates ist der Geschäfts-
führer des Verbandes, der über den wesentlichen In-
halt der Sitzung eine Niederschrift fertigt. Sie muss 
Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, die Namen des 
Vorsitzenden und der anwesenden Mitglieder des Ver-
bandsrates enthalten. Sie muss insbesondere die Be-
schlüsse dokumentieren. Soweit Entscheidungen der 
Vollversammlung vorbereitet werden, bei denen in der 
Vollversammlung Einstimmigkeit erforderlich ist, sind 
in der Niederschrift diejenigen Mitglieder namentlich 
aufzuführen, die der betreffenden Vorlage nicht zuge-
stimmt haben. Die Niederschrift wird vom Vorsitzen-
den des Verbandsrates und vom Geschäftsführer des 
Verbandes unterzeichnet.

(9) Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Protokoll 
werden allen Mitgliedern des Verbandsrates, allen 
Mitgliedern der Vollversammlung und allen General-
vikaren in Textform zugeleitet. Etwaige Einwendun-
gen gegen das Protokoll sind von den Mitgliedern des 
Verbandsrates innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Versand der Niederschrift in Textform geltend zu 
machen.

(10) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind 
möglich. 

(11) Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 11
Geschäftsführer

(1) Geschäftsführer des Verbandes ist der Sekretär 
der Deutschen Bischofskonferenz. Sein Stellvertreter 
ist der Leiter der Geschäftsstelle, der von der Voll-
versammlung für die Dauer von fünf Jahren mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder gewählt 
wird.
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(2) Der Geschäftsführer besorgt die laufenden Ge-
schäfte des Verbandes (Geschäfte der laufenden Ver-
waltung) und die ihm übertragenen Aufgaben. Zu den 
laufenden Geschäften gehören alle Angelegenheiten, 
die für den Verband sachlich, politisch und finanziell 
nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind und die im 
Regelfall nach feststehenden Regeln erledigt werden 
können, ohne dass die Organe des Verbandes geson-
dert darüber entscheiden müssen.

(3) Der Geschäftsführer trägt die Verantwortung für 
die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ver-
bandsgremien. Er koordiniert die Arbeit der Verband-
sorgane, Kommissionen und Unterkommissionen und 
erteilt im Einvernehmen mit dem jeweiligen Vorsit-
zenden der Kommissionen oder Unterkommissionen 
Aufträge. Der Geschäftsführer hat das Recht, dem Ver-
bandsrat Themen zur Bearbeitung vorzuschlagen. 

(4) Soweit die Entscheidung keinem anderen Organ 
vorbehalten ist, entscheidet der Geschäftsführer im 
Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes insbeson-
dere über
a) Auswahl und Anstellung von Mitarbeitern inner-

halb des Stellenplans, mit Ausnahme der Mitar-
beiter in leitender Stellung im Sinne des § 3 Abs. 2 
Nr. 1 bis 4 Rahmen-MAVO,

b) den Abschluss von Rechtsgeschäften,
c) die Vergabe von Mitteln.

(5) Der Geschäftsführer kann Verbindlichkeiten im 
Rahmen des genehmigten Haushaltsplanes eingehen, 
falls diese im Einzelfall den Wert von 60.000 € nicht 
übersteigen. Über diese Entscheidungen ist in der 
nächsten Sitzung des Verbandsrates zu berichten.

(6) Der Geschäftsführer kann den Leiter der Ge-
schäftsstelle, die Bereichsleiter im Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz sowie die Leiter der Dienst-
stellen und Einrichtungen bevollmächtigen, für die 
laufenden Geschäfte ihres Geschäftsbereichs im Rah-
men des genehmigten Haushaltsplanes Willenserklä-
rungen für den Verband abzugeben. 

§ 12
Vertretung des Verbandes

Der Verband wird gerichtlich und außergericht-
lich durch den Vorsitzenden der Vollversamm-
lung, den Vorsitzenden des Verbandsrates oder 
den Geschäftsführer vertreten. Jeder für sich ist 
alleinvertretungsberechtigt. 

§ 13
Kommissionen und Unterkommissionen

(1) Die Vollversammlung kann Kommissionen und 
Unterkommissionen einrichten, denen bestimmte Auf-
gaben zur dauernden Bearbeitung übertragen werden. 
Die Mitglieder der Kommissionen werden vom Ver-
bandsrat jeweils für die Dauer von fünf Jahren beru-
fen. Die Mitglieder der Unterkommissionen werden 
auf Vorschlag der Kommissionen, denen sie zugeord-
net sind, vom Geschäftsführer des Verbandes für die 
Dauer von fünf Jahren berufen. Die erste Wahl der Mit-
glieder der Kommissionen und Unterkommissionen 
erfolgt in Abweichung von Satz 2 und 3 für die Dauer 
von drei Jahren (vgl. § 20). Die erste Wahl der Kommis-
sionsmitglieder erfolgt durch die Vollversammlung.

(2) Jede Unterkommission ist einer bestimm-
ten Kommission zugeordnet und ihr gegenüber 
berichtspflichtig. 

(3) Die Vorsitzenden der Kommissionen und Unter-
kommissionen werden von den jeweiligen Mitgliedern 
mit Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte gewählt. 

(4) Maßgeblicher Gesichtspunkt bei der Besetzung 
von Kommissionen und Unterkommissionen ist die 
Eignung und Befähigung in dem jeweiligen Bereich so-
wie die einschlägige Berufserfahrung. Die Mitglieder 
der Kommissionen, die im kirchlichen Dienst stehen, 
sind von ihren Anstellungsträgern zur ordnungsge-
mäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendi-
gen Umfang freizustellen. Sie nehmen ihre Aufgaben 
in den Kommissionen und Unterkommissionen des 
Verbandes im Sinne des Gesamtwohls der Kirche in 
Deutschland wahr. 

(5) Die Geschäftsführung der Kommissionen und 
Unterkommissionen liegt bei der Geschäftsstelle des 
Verbandes. 

(6) Die Kommissionen und Unterkommissionen 
erhalten ihre Aufträge von den Organen des Verban-
des in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorsitzenden 
der Kommission. Die Kommissionen und Unterkom-
missionen haben das Recht, Themen zur Bearbeitung 
vorzuschlagen. Die Kommissionen übermitteln ihre 
Anregungen, Beschlüsse und Stellungnahmen der 
Geschäftsstelle des Verbandes, die sie dem Verbands-
rat vorlegt. Die Unterkommissionen übermitteln ihre 
Anregungen, Beschlüsse und Stellungnahmen der je-
weiligen Kommission, der sie zugeordnet sind. Die 
Kommission entscheidet, wie mit den Anregungen, 
Beschlüssen und Stellungnahmen zu verfahren ist. 
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(7) Bei Bedarf sind einzelne Mitglieder der Kommissi-
onen und Unterkommissionen, deren Geschäftsführer 
oder sonstige geeignete Personen zu den Beratungen 
der Verbandsorgane hinzuzuziehen. Die Entschei-
dung hierüber trifft im Einzelfall der Vorsitzende des 
Verbandsorgans. 

(8) Näheres zur Arbeitsweise der Kommissionen und 
Unterkommissionen ist in der „Ordnung über die Ar-
beitsweise der Kommissionen und Unterkommissio-
nen des Verbandes“ geregelt.

§ 14
Dienststellen und sonstige Einrichtungen des 

Verbandes

(1) Der Verband ist Rechtsträger von Dienststel-
len und sonstigen Einrichtungen der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

(2) Die in der Rechtsträgerschaft des Verbandes ste-
henden Dienststellen und sonstigen Einrichtungen 
sind im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich an 
Weisungen der Organe des Verbandes gebunden.

§ 15
Aufsicht über die KZVK

(1) Der Verband hat zur Wahrnehmung der Aufsicht 
über die KZVK eine Verbandsaufsicht errichtet. 

(2) Die Verbandsaufsicht nimmt die Rechts-, Fach- 
und Finanzaufsicht über die KZVK gemäß deren Sat-
zung und nach näherer Maßgabe einer von der Voll-
versammlung verabschiedeten „Ordnung über die 
Einrichtung und Aufgaben einer Verbandsaufsicht“ 
wahr. § 14 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 
Die Verbandsaufsicht erstattet dem Verbandsrat regel-
mäßig Bericht. 

(3) In die Verbandsaufsicht können auch Personen 
berufen werden, die den Organen des Verbandes nicht 
angehören.

(4) Der Verband hat einen KZVK-Ausschuss errich-
tet. Der KZVK-Ausschuss besteht auf Vorschlag des 
Verbandsrates aus mindestens einem Generalvikar 
und drei weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des 
KZVK-Ausschusses werden von der Vollversamm-
lung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln für die 
Dauer von fünf Jahren berufen. Die Mitgliedschaft 
im KZVK-Ausschuss erlischt durch Ablauf der Amts-
zeit, die Niederlegung des Amtes, die Beendigung der 
dienstlichen Funktion, die das Mitglied zum Zeitpunkt 
der Berufung inne hatte oder die Abberufung durch 
die Vollversammlung. 

(5) Der KZVK-Ausschuss kann zu Einzelfragen 
weitere Berater, die nicht den Organen des Verban-
des angehören müssen, hinzuziehen. Den Vorsitz im 
KZVK-Ausschuss führt der Vorsitzende, den die Mit-
glieder des KZVK-Ausschusses aus ihrer Mitte wählen. 
Der KZVK-Ausschuss erstattet dem Verbandsrat regel-
mäßig Bericht, der seinerseits etwaige Aussprachen 
in KZVK-Angelegenheiten in der Vollversammlung 
vorbereitet.

(6) Der KZVK-Ausschuss hat in Abstimmung mit 
dem Verbandsrat die nach näherer Maßgabe der 
Satzung der KZVK und der „Ordnung über die Ein-
richtung und Aufgaben einer Verbandsaufsicht“ fest-
gelegten Maßnahmen und Entscheidungen für die 
Vollversammlung vorzubereiten bzw. Maßnahmen 
oder Entscheidungen der Vollversammlung umzuset-
zen. Hierzu gehören insbesondere
a) die Vorbereitung und Unterstützung der Beru-

fung bzw. Abberufung der Mitglieder der Ver-
bandsaufsicht sowie der Organe der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse,

b) der Abschluss, die Änderung und Beendigung 
der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern der 
Verbandsaufsicht,

c) die Einwilligung zu Nebentätigkeiten und zu an-
derweitigen Tätigkeiten eines hauptamtlichen 
Mitglieds der Verbandsaufsicht,

d) die Festlegung der Höhe der Sitzungsgelder 
und Aufwandsentschädigungen für die nicht 
hauptamtlichen Mitglieder der Verbandsauf-
sicht sowie für die Organe der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse.

(7) Die Verbandsaufsicht wird mit den für eine effek-
tive Aufgabenwahrnehmung erforderlichen finanziel-
len und sachlichen Mitteln ausgestattet.

§ 16
Haushaltsplan des Verbandes

(1) Alle Erträge und Aufwendungen des Verbandes 
müssen für jedes Jahr veranschlagt und in den Haus-
haltsplan eingestellt werden.

(2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haus-
haltsjahres durch die Vollversammlung beschlossen.

(3) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung über den 
Haushalt ist von der Geschäftsstelle eine dreijährige 
Haushaltsprognose zu erstellen. 
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§ 17
Rechnungslegung

Über die Verwendung aller Verbandserträge legt der 
Geschäftsführer im folgenden Haushaltsjahr der Voll-
versammlung einen Jahresabschluss vor.

§ 18
Auflösung

Bei Auflösung des Verbandes entscheidet die Deutsche 
Bischofskonferenz darüber, wem und zu welchem 
Zweck das Vermögen des Verbandes nach Befriedi-
gung sämtlicher Gläubiger und nach Ausgleich aller 
Verrechnungskosten zufließen soll. Es dürfen dabei 
nur kirchliche oder gemeinnützige Zwecke berück-
sichtigt werden.

§ 19 
Öffentliche Bekanntmachungen

Die Satzung des Verbandes wird einschließlich ihrer 
Änderungen in den Amtsblättern der den Verband 
bildenden (Erz-)Diözesen bekannt gemacht. Die Er-
richtung des Verbandes, seine Satzung, die Namen 
der Vertretungsberechtigten sowie Text und Form des 
Siegels sollen in den zuständigen staatlichen Verkün-
digungsorganen bekannt gegeben werden.

§ 20 
Evaluationsklausel

Der Verband wird in drei Jahren nach Inkrafttreten 
dieser Satzung die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit 
der vorstehenden Regelungen einer Überprüfung un-
terziehen. Der Verbandsrat erstattet der Vollversamm-
lung Bericht und unterbreitet Vorschläge für mögliche 
Änderungen. 

§ 21
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2019 in Kraft. Zum glei-
chen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 01.12.1976 i.d.F. 
der letzten Änderung vom 01.01.2017 außer Kraft.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

57. Satzung für die Jugendversammlung in 
Pfarrgemeinden im Bistum Mainz 

Präambel

Diese Satzung enthält Regelungen zur Jugendversamm-
lung in den Pfarrgemeinden des Bistums Mainz. Die 
Bestimmungen des Statuts für die Pfarrgemeinderäte 

in der Diözese Mainz und die Wahlordnung für die 
Wahl der Pfarrgemeinderäte im Bistum Mainz und die 
Wahl der Gemeinderäte anderer Muttersprache im Bis-
tum Mainz bleiben unberührt.

Die Jugendversammlungen sind Bestandteil des Pasto-
ralen Weges im Blick auf die „Option für die Jugend“. 
Sie haben zum Ziel, die Jugendperspektive und die 
Präsenz junger Menschen in den Pfarrgemeinderäten 
und in den Entscheidungsgremien insgesamt zu stär-
ken. Hierzu greift die Jugendversammlung Prinzipi-
en der verbandlichen Jugendarbeit auf, in dem sie ein 
Gremium der Vernetzung, der Mitbestimmung und 
der demokratischen Wahl für junge Menschen schafft. 
Bedeutsam ist dabei insbesondere die stärkere Rück-
bindung an die Jugend durch eine gemeinsame Mei-
nungsbildung (Zukunftswerkstatt), die ausschließliche 
Wahl junger Menschen durch junge Menschen (als 
Alternative zur Wahl über die Gesamtwahl) und die 
Möglichkeit zur Nachwahl über die Jugendversamm-
lung. Die jährlich stattfindenden Jugendversammlun-
gen sind für die amtierenden Jugendvertreter*innen 
eine gute Unterstützung bei der Interessenvertretung. 
Die Jugendversammlung kann – und soll – in die im 
Zuge des Pastoralen Weges größer werdenden Pasto-
ralen Räume hinein „mitwachsen“.

§ 1 Aufgaben der Jugendversammlung

Die Aufgaben der Jugendversammlung sind 
insbesondere: 
1. Information und Austausch
2. Wahl der bis zu zwei Jugendvertreter*innen
3. Absprachen zur Jugendarbeit (Vernetzungs- und 

Kooperationsmöglichkeiten, sowie die Koordina-
tion gemeinsamer Projekte)

4. Sammeln von Wünschen, Ideen, Anregungen
5. Beratung und Beschlussfassung über Anträge der 

Jugendversammlung an den Pfarrgemeinderat
6. Zukunftswerkstatt/gemeinsame Planungen 

§ 2 Mitglieder der Jugendversammlung

(1) Zur Jugendversammlung werden alle Personen 
zwischen 9 und 27 Jahren, die in der Pfarrei gemeldet 
sind, eingeladen. Weiter werden auch alle beratenden 
Mitglieder gemäß Absatz 3 eingeladen.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Jugendver-
sammlung sind alle Personen, die zwischen 9 und 27 
Jahre alt und in der Pfarrei gemeldet sind.

(3) Beratende Mitglieder der Jugendversammlung 
sind
1. Die*der Jugendvertreter*in (sollte diese*r älter als 

27 Jahre alt sein),
2. Die*der Ansprechpartner*in des Pastoralteams,
3.  Die*der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates 

oder eine durch den Pfarrgemeinderat benannte 
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Ansprechperson,
4.  Die*der Referent*in der zuständigen Katholischen 

Jugendzentrale,
5. Der BDKJ-Dekanatsvorstand.

§ 3 Einladung und Turnus

(1) Die amtierenden Jugendvertreter*innen laden 
in Absprache mit dem*der Ansprechpartner*in des 
Pastoralteams (falls nicht vorhanden: dem Pfarrer) 
zur Jugendversammlung ein. Solange kein*e gewählte 
Jugendvertreter*in im Amt ist, laden mindestens drei 
stimmberechtigte Personen in Absprache mit dem*der 
Ansprechpartner*in (s.o.). Die Einladung mit vorläu-
figer Tagesordnung wird spätestens vier Wochen vor 
der Sitzung in Textform verschickt oder auf andere 
Weise – insbesondere durch Aushang, Homepage oder 
im Pfarrbrief – bekanntgegeben. 

(2) Die Jugendversammlung findet mindestens ein-
mal im Jahr oder auf Initiative von wenigstens drei 
stimmberechtigten Personen statt.

(3) In den Jahren, in denen ein neuer Pfarrgemeinde-
rat gewählt wird, sind folgende Vorgaben zu beachten: 
1.  Die Einladung zur Jugendversammlung muss 

spätestens sechs Wochen vor der Wahl des neuen 
Pfarrgemeinderates erfolgen und dem Vorstand 
des Pfarrgemeinderates gegenüber bekanntgege-
ben sein.

2.  Die Wahl der beiden Jugendvertreter*innen muss 
spätestens zwei Wochen vor der Wahl des Pfarr-
gemeinderates erfolgen.

§ 4 Beschlussfähigkeit, Wahlberechtigung 
und Wahlvorgang bei der Wahl der zwei 

Jugendvertreter*innen

(1) Die Versammlung ist – ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Teilnehmer*innen – beschlussfähig, wenn 
unter Beachtung von § 3 ordnungsgemäß eingeladen 
wurde. 

(2) Zur Wahl berechtigt ist jede Person zwischen 9 
und 27 Jahren, die in der Pfarrei gemeldet ist. Dies sind 
Personen, deren Wohnsitz auf dem Pfarreigebiet liegt.

(3) Als Jugendvertreter*in wählbar sind alle Personen 
ab 16 Jahren, die in der Pfarrei gemeldet sind. 

(4) Wählbar und wahlberechtigt sind auch Katho-
liken, die ihren Wohnsitz nicht in der Pfarrgemeinde 
haben, sofern sie am Leben der Pfarrgemeinde aktiv 
teilnehmen, nicht für einen anderen Pfarrgemeinderat 
kandidieren und die übrigen Wählbarkeitsvorausset-
zungen erfüllen. Sie haben schriftlich zu versichern,  

dass sie nicht in einer anderen Jugendversammlung ihr 
aktives und passives Wahlrecht ausüben.

(5) Die Kandidat*innen müssen entweder in der Ju-
gendversammlung vorgeschlagen werden oder vor 
der Jugendversammlung ihre eigene Kandidatur in 
Textform bekannt gegeben haben. 

(6) Näheres zum Ablauf der Wahl regelt die Wahl-
ordnung für die Jugendversammlung in Pfarrgemein-
den im Bistum Mainz.

§ 5 Protokoll

Die Jugendversammlung trägt Sorge für die Proto-
kollführung. Das Protokoll wird von dem*r Proto-
kollführer*in unterschrieben. Die Ansprechperson der 
Pastoralteams und die Jugendvertreter*innen nehmen 
das Protokoll durch Unterzeichnung zur Kenntnis.
Ein Ergebnisprotokoll wird allen Mitgliedern der Ju-
gendversammlung innerhalb von acht Wochen zu-
gänglich gemacht und veröffentlicht. 

§ 6 Aufgaben und Amtszeit der Jugendvertretung

(1) Die Aufgaben der Jugendvertreter*innen im Pfarr-
gemeinderat sind:
1.  die Vertretung der Interessen der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in allen Belangen.
2.  die Mitarbeit im Sachausschuss Jugend des Pfarr-

gemeinderates, und die Sorge für die Durchfüh-
rung der Beschlüsse der Jugendversammlung der 
Pfarrgemeinde.

3.  Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Statutes 
für die Pfarrgemeinderäte in der Diözese Mainz.

(2) Die Jugendvertreter*innen werden auf zwei Jah-
re gewählt. Die Jugendvertreter*innen können aus 
wichtigen Gründen vor den Mitgliedern der Jugend-
versammlung ihren vorzeitigen Rücktritt erklären. 
Scheidet ein*e Jugendvertreter*in aus dem Amt aus, 
wählt die nächste Jugendversammlung eine*n neue*n 
Jugendvertreter*in. Die Amtszeit endet mit Ende der 
Amtszeit des Pfarrgemeinderates. 

§7 Schlussbestimmung

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Verkündung im 
kirchlichen Amtsblatt des Bistums Mainz in Kraft.

Mainz, den 13. Juni 2019 

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
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58. Wahlordnung für die Jugendversammlung in 
Pfarrgemeinden im Bistum Mainz

Eine zentrale Aufgabe der Jugendversammlung ist die 
Wahl der beiden Jugendvertreter*innen im Pfarrge-
meinderat. In Ergänzung zur Satzung für die Jugend-
versammlung in Pfarrgemeinden im Bistum Mainz 
gelten die nachfolgenden Regelungen.

§ 1 Leitung

Für die Wahlen während der Jugendversammlung be-
stimmen die Anwesenden durch offene Abstimmung 
per Handzeichen eine Wahl-Leitung. Die Wahl-Leitung 
führt durch den Wahlgang, zählt die Stimmen aus und 
gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. Die Wahl-Leitung 
soll mit zwei Personen besetzt sein, die nicht selbst für 
ein Amt kandidieren.
Ist die Wahl-Leitung bestimmt, übernimmt sie für die 
Dauer der Wahlen den Vorsitz der Versammlung.

§ 2 Kandidat*innen-Liste

Die Wahl-Leitung öffnet die Kandidaten*innen-Lis-
te und nimmt Kandidaten*innen-Vorschläge entge-
gen. Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder der 
Jugendversammlung. 

§ 3 Vorstellung der Kandidat*innen

Nachdem die Wahl-Leitung die Wahlliste geschlossen 
hat, werden die Kandidat*innen nacheinander gefragt, 
ob sie bereit sind, sich zur Wahl zu stellen.
Die Kandidat*innen können sich nun der Versamm-
lung vorstellen und von der Versammlung befragt 
werden.
Falls es eine*r Kandidat*in nicht möglich ist, an der 
Versammlung teilzunehmen, kann die eigene Kandi-
datur in Textform bekanntgegeben werden. In diesem 
Fall ist es empfehlenswert, sich in geeigneter Weise 
der Versammlung vorzustellen (per Brief/Foto/…). 
Nichtanwesende Kandidat*innen können nur gewählt 
werden, wenn sie gemäß den Bestimmungen der Sat-
zung für die Jugendversammlung in Pfarrgemeinden 
des Bistums Mainz ihre Kandidatur zuvor in Textform 
bekannt gegeben haben.

§ 4 Wahlvorgang und Wahlergebnis 

Die Wahl der Jugendvertreter*innen erfolgt in gemein-
samen Wahlgängen. Jede*r Wahlberechtigte hat pro zu 
besetzendem Amt eine Stimme. Die Stimmen können 
nicht kumuliert (also auf eine Person gehäuft) werden. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen abge-
gebenen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenthaltun-
gen sind nicht möglich und zählen als ungültig abge-
gebene Stimmen. 

Falls im ersten Wahlgang keine oder nur eine Person die 
erforderliche Mehrheit findet oder bei Stimmengleich-
heit, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt.
Im dritten und letzten Wahlgang ist gewählt, wer die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält. 
Die Wahl erfolgt in freier, geheimer und schriftlicher 
Abstimmung. 

§ 5 Schlussbestimmung

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Verkündung im 
kirchlichen Amtsblatt des Bistums Mainz in Kraft.

Mainz, den 13. Juni 2019 

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz

59. Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung 
(CWMO)

Änderungsgesetz

I.

Die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung in der 
Fassung vom 1. Januar 2017 (Kirchliches Amtsblatt 
für die Diözese Mainz vom 09.02.2017 Nr. 3, Ziff. 40, 
S. 39ff.) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2019 wie folgt 
geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa. In Satz 1 wird das Wort „Behinderte“ gestri-
chen. Es werden nach dem Wort „Menschen“ 
die Wörter „mit Behinderungen“, nach dem 
Wort „Werkstatt“ die Wörter „sowie im Ar-
beitsbereich eines anderen Anbieters nach § 
60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“, 
nach dem Wort „wirken“ die Wörter „und 
bestimmen“ und nach dem Wort „an“ die 
Wörter „und in“ eingefügt. 

bb. In Satz 2 wird das Wort „behinderten“ ge-
strichen und nach „Frauen“ die Wörter „mit 
Behinderungen“ eingefügt. 

b. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 Das Wort „behinderte“ wird gestrichen. Nach 

dem Wort „Menschen“ werden die Wörter „mit 
Behinderungen“ eingefügt.
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2. § 3 erhält die folgenden neuen Sätze 3 bis 5:
 „³Eine dem Werkstattrat vergleichbare Vertretung 

wird im Arbeitsbereich eines anderen Anbieters 
nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
ab fünf Wahlberechtigten gewählt. 4Sie besteht bei 
bis zu 20 Wahlberechtigten aus einem Mitglied. 
5Im Übrigen gilt Satz 1.“

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa. In Satz 1 wird eine neue Nr. 4 eingefügt: 
 „4. auf Gewaltverhinderung und -präven-

tion zu achten und als Ansprechpartner für 
den Fall erfolgter Gewalt zur Verfügung zu 
stehen.“

bb. In Satz 2 werden nach dem Wort „wahren“ 
ein Komma eingefügt und das Wort „und“ 
gestrichen. Nach dem Wort „fördern“ wer-
den die Wörter „und auf den Schutz vor kör-
perlicher, psychischer oder sexueller Gewalt 
und Belästigung zu achten.“ eingefügt. 

b. Absatz 2 wird wie folgt angepasst: 
aa. In Satz 1 wird das Wort „Werkstattberechtig-

ten“ durch das Wort „Werkstattbeschäftig-
ten“ ersetzt. 

bb. In Satz 2 wird das Wort „Werkstattberechtig-
ten“ durch das Wort „Werkstattbeschäftig-
ten“ ersetzt. 

c. Absatz 3 wird wie folgt angepasst: 
 Das Wort „behinderten“ wird gestrichen. Nach 

dem Wort „Menschen“ werden die Wörter „mit 
Behinderungen“ eingefügt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 wird wie folgt angepasst: 

aa. In Nr. 4 werden nach dem Wort „neuer“ die 
Wörter „oder erhebliche Änderung beste-
hender“ eingefügt. 

bb. In Nr. 5 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch 
das Wort „Werkstattbeschäftigten“ ersetzt. 

cc. Die Nr. 7 wird gestrichen und die bisherige 
Nr. 8 wird zur Nr. 7. 

dd. Die bisherige Nr. 9 wird zur Nr. 8. 
ee. Es wird eine neue Nr. 9 mit folgendem Text 

eingefügt:
 „9. Förderung und Weiterentwicklung der 

Barrierefreiheit“. 
b. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa. In Nr. 2 wird jeweils das Wort „Beschäfti-
gungszeit“ durch das Wort „Arbeitszeit“ 
ersetzt, das Wort „Pausen“ durch das Wort 
„Ruhepausen“ ersetzt und anschließend ein 
Komma eingefügt. 

bb. In Nr. 9 werden nach dem Wort „Soziale“ die 
Wörter „und religiöse“ eingefügt. 

c. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitwirkungs-

recht“ die Wörter „oder ein Mitbestimmungs-
recht“ eingefügt. 

5. Der bisherige § 9 wird zu § 6. 

6. Der bisherige § 6 wird zu § 7 und wie folgt 
geändert: 

a) Der Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:
 „(1) Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegen-

heiten zu unterrichten: 
a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen 

Rechtsverhältnisses, Versetzungen und Um-
setzungen von Werkstattbeschäftigten, 

b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und 
Betreuerversammlung, 

c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des 
Fachpersonals (Angehörige der begleitenden 
Dienste und Fachkräfte zur Arbeits- und Be-
rufsförderung) und des sonstigen Personals 
der Werkstatt.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird zu Absatz 2 und wie 
folgt angepasst:

 In Satz 2 wird der Verweis auf „Absatzes 2“ durch 
den Verweis auf „Absatzes 1“ ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen.

7. Der bisherige § 7 wird zu § 8 und der Absatz 1 
wird wie folgt geändert: 

a.  In Satz 1 werden der „§ 36“ durch den „§ 52“ und 
der „§ 139“ durch den „§ 222“ ersetzt. 

b.  Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 „Die Werkstatt und der Werkstattrat können hier-

bei die Unterstützung der in der Werkstatt ver-
tretenen Behindertenverbände sowie der Verbän-
de, denen die Werkstatt angehört, in Anspruch 
nehmen.

8. Der bisherige § 8 wird zu § 9 und wie folgt 
angepasst: 

a. In Satz 1 wird das Wort „Beschäftigten“ durch das 
Wort „Werkstattbeschäftigten“ ersetzt. 

b. In Satz 3 wird das Wort „behinderte“ gestrichen. 
Nach dem Wort „Menschen“ werden die Wörter 
„mit Behinderungen“ eingefügt. 

9. In § 10 wird das Wort „Beschäftigten“ durch das 
Wort „Werkstattbeschäftigte“ ersetzt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 
 In Absatz 2 Nr. 1 wird das Wort „Werkstattmit-

glieder“ durch das Wort „Werkstattratsmitglie-
der“ ersetzt.

11. In § 14 Absatz 1 Satz 4 wird nach dem Wort „wie“ 
das Wort „der“ durch das Wort „die“ ersetzt. 

12. In § 29 Satz 3 wird der Verweis auf „Absatz 1“ 
durch den Verweis auf „Absatz 3“ ersetzt. 

13. In § 31 Absatz 1 wird das Wort „Vorsitzende“ mit 
den Zeichen „/n“ ergänzt. 
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14. In § 32 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Werkstattrats“ die Wörter „und die Frauenbe-
auftragte“ eingefügt. 

15. § 33 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 „(2) 1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson 

(§ 39 Absatz 3) und, wenn und soweit er es für er-
forderlich hält, ein Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung, eine Schreibkraft oder einen Vertreter oder 
eine Vertreterin eines Behindertenverbandes im 
Sinne des § 7 Absatzes 1 oder sonstige Dritte zu 
seinen Sitzungen hinzuziehen. ²Für sie gelten die 
Geheimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- 
und Verwertungsverbote gemäß § 37 Absatz 6 
entsprechend.“

16. § 37 Absatz 5 Satz 2 erhält eine redaktionelle 
Änderung: 

 Aus dem Verweis auf„§ 9 Absatz 3 und 4“ wird 
der Verweis auf „§ 6 Absatz 2 und 3“. 

17. § 38 Absatz 2 Satz 1 erhält eine Ergänzung:
 Nach dem Wort „Sprechstunde“ werden die 

Wörter „oder durch sonstige Inanspruchnahme“ 
eingefügt. 

18. § 39 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 „²Das Gleiche gilt für Kosten, die für die Teilnah-

me an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
gemäß § 37 Absatz 4 oder durch die Interessen-
vertretung auf Bundes-, Landes- oder Diözesane-
bene entstehen.“

b. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa. In Satz 1 werden die Wörter „aus dem Fach-

personal“ gestrichen. 
bb. Der Satz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
cc. Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2. 
dd. Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 3. 
ee. Der bisherige Satz 5 wird zu Satz 4. 

19. In § 39a Absatz 5 Satz 3 wird jeweils das Wort 
„Menschen“ durch das Wort „Frauen“ ersetzt. 

20 In § 39b Absatz 1 wird folgender neuer Satz 4 
eingefügt:

 „4Bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird eine Frau-
enbeauftragte ab fünf wahlberechtigten Frauen 
gewählt, eine Stellvertreterin ab 20 wahlberech-
tigten Frauen.

II.

Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung 
zum 1. Juli 2019 in Kraft. 

Mainz, den 18. Juni 2019

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz

60. Inkraftsetzung eines Beschlusses der  
Bistums-KODA vom 29.05.2019

Änderung der Arbeitsvertragsordnung für das Bistum 
Mainz (AVO Mainz)

vom 16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt 
im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2009, Nr. 2, Ziff. 23, S. 13 ff.), zuletzt in der Fassung 
vom 02.04.2019 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2019, 
Nr. 6, Ziff. 40, S. 40 ff.)

Die Arbeitsvertragsordnung für das Bistum Mainz, 
Anlage 12 Arbeitsbefreiung, Abschnitt 2.4. Arbeitsbe-
freiung für die Teilnahme an Exerzitien, wird wie folgt 
geändert:

In Anlage 12 Abschnitt 2.4. wird Satz 2 ersatzlos 
gestrichen.

In Anlage 12 Abschnitt 2.4. wird Satz 3 zum neuen Satz 
2.

In Anlage 12 Abschnitt 2.4. werden folgende neue Sät-
ze 3 und 4 aufgenommen:

„3Wird der Anspruch im Kalenderjahr nicht geltend 
gemacht, wird er automatisch auf das Folgejahr über-
tragen. Wird der Anspruch auch dann nicht geltend 
gemacht, verfällt er.“

Mainz, den 4. Juni 2019

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
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Kirchliche Mittelungen

61. Personalchronik

A. Geistliche

Ernennungen

m. W. v. 01.07.2019

Nagel, Christian, Leiter des Pfarreienverbundes Lau-
benheim/Weisenau, Pfarrer in Mainz-Weisenau „Mariä 
Himmelfahrt“, zum Pfarradministrator in Mainz-Lau-
benheim „Mariä Heimsuchung“, unter Beibehaltung 
der bisherigen Tätigkeit

Reinbott, Gerold, Lic. iur. can., Dompräbendat, Geistl. 
Rat, Pfarrer, Geistlicher Beirat der Berufsgemeinschaft 
der Pfarrhaushälterinnen im Bistum Mainz, zum rec-
tor ecclesiae der Kapelle des Mutterhauses bei den 
Schwestern der Göttlichen Vorsehung im Kloster St. 
Martin Mainz

Ordinationen

Der hochwürdigste Herr Bischof Peter Kohlgraf spen-
dete am 22. Juni 2019 im Dom zu Mainz folgendem Di-
akon die Priesterweihe:

Eichler, Maximilian, Butzbach, St. Gottfried

Beauftragungen

m. W. v. 01.06.2019

Jakob, Peter Karl Philipp, Ständiger Diakon in Hep-
penheim „St. Peter“, als Ständiger Diakon im Pfarrei-
enverbund Heppenheim

m. W. v. 01.07.2019 bis 31.07.2019

Klock, Dr. Christoph, Geistl. Rat, Stellvertretender De-
kan der Dekanates Darmstadt, Pfarrer in Darmstadt 
„St. Ludwig“, Leiter und Pfarrvikar des Pfarreien-
verbundes Darmstadt-Innenstadt, beauftragt mit der 
priesterlichen Mitarbeit in der Hochschulseelsorge an 
der Hochschulgemeinde Darmstadt, als Pfarradminis-
trator in Weiterstadt „St. Johannes der Täufer“, unter 
Beibehaltung der bisherigen Tätigkeit

m. W. v. 01.07.2019

Givens, Dr. Ronald AshleyPfarrer in Viernheim „Jo-
hannes XXIII.“, rector ecclesiae d. St. Josefkapelle des 
Krankenhauses in Viernheim, zum Pfarradministrator 
in Viernheim „St. Hildegard und St. Michael“, unter 
Beibehaltung der bisherigen Tätigkeit

Entpflichtungen

m. W. v. 01.07.2019

Heyer, Heiko, Stellvertretender Dekan des Dekanates 
Worms, Leiter der Pfarrgruppe Osthofen, Pfarrer in 
Bechtheim „St. Lambertus“ und Osthofen „St. Remigi-
us“, als Stellvertretender Dekan des Dekanates Worms

Hinkel, Dr. Helmut, Pfarrer, wissenschaftlicher Direk-
tor der Martinus-Bibliothek im Bischöflichen Pries-
terseminar Mainz, als rector ecclesiae der Kapelle des 
Mutterhauses bei den Schwestern der Göttlichen Vor-
sehung im Kloster St. Martin Mainz

Reinbott, Gerold, Lic. iur. can., Dompräbendat, Geistl. 
Rat, Pfarrer in Mainz-Laubenheim „Mariä Heimsu-
chung“, Geistlicher Beirat der Berufsgemeinschaft der 
Pfarrhaushälterinnen im Bistum Mainz, als Pfarrer in 
Mainz-Laubenheim „Mariä Heimsuchung“

Sadowicz, Leon, Msgr., Pfarrer, als Pfarrvikar in der 
polnischen katholischen Gemeinde in Mainz

Beurlaubungen

m. W. v. 01.07.2019

Klein, Winfried, Geistl. Rat, Pfarrer

Ruhestandversetzungen

m. W. v. 01.07.2019

Klees, Hans Peter, Ständiger Diakon

Aus dem Dienst des Bistums ausgeschieden

m. W. v. 01.07.2019

Sadowicz, Leon, Msgr., Pfarrer

Sterbefall

Im Herrn sind verstorben am

12. Juni 2019

Schoeneck, Manfred, Ständiger Diakon i. R., geb. am 
30.09.1935, gew. am 17.05.1986

15. Juni 2019

Gebhard, Dr. Horst, Geistl. Rat, Pfr. i.R., geb. am 
12.08.1939, gew. am 30.07.1967
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B. Laien

Gemeindeassistenten/innen, Gemeindereferenten/innen

Beurlaubungen

m. W. v. 01.07.2019 bis 30.06.2020

Danz, Hermann, Gemeindereferent, aufgrund Verlän-
gerung des Sonderurlaubs

Anschriften

Reinbott, Gerold, Lic. iur. can., Dompräbendat, Geistl. 
Rat, Domstraße 8, 55116 Mainz

62. Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
Nr. 219 
Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheit-
lichen Entwicklung des Menschen – Abteilung für 
Migranten und Flüchtlinge 
Pastorale Orientierungen zum Menschenhandel

Arbeitshilfen Nr. 306 
Katholische Kirche in Deutschland: Zahlen und Fakten 
2018/19. Bonn, 2019.

Die Broschüren können angefordert werden bei: Sekre-
tariat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 
53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, oder 
auch als pdf heruntergeladen werden: 
https://www.dbk-shop.de/index.php?page=index

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

63. Begegnungstag der Religionslehrer 

Titel:  Begegnungstag Reli+ 
Thema:  Du fällst mir auf! Menschen stärken
Zielgruppe: SchulseelsorgerInnen, ReligionslehrerIn-

nen im Bistum Mainz 
Leitung:  Stephan Bedel 
Referent:  PD Dr. Renate Voll
Termin:  4. September 2019, 09:00 – 16:00 Uhr 
Ort:  Erbacher Hof Mainz 
Anmeldung: www.bistum-mainz.de/reliplus 
Anmeldeschluss: 23.08.2019

64. Profanierung der Monikakapelle in 
Nieder-Ingelheim

Auf Antrag der Pfarrei St. Remigius, Nieder-Ingelheim 
erkläre ich die Monikakapelle gemäß can. 1224 § 2 CIC 
zum 1. Juni 2019 für profan.
Dadurch verliert die Kapelle ihre Segnung bzw. Weihe 
und kann einer anderen, aber nicht unwürdigen Be-
stimmung zugeführt werden.
Der Altar und die Einrichtungsgegenstände können an 
einem anderen Ort ihrer Bestimmung gemäß verwen-
det werden.

Mainz, 1. Juni 2019

Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz


